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RS OGH 1981/10/8 3Ob58/81,
3Ob119/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1981

Norm

EO §355 VIb

Rechtssatz

Da nunmehr bereits im Exekutionsbewilligungsbeschluß eine Strafe zu verhängen ist, (§ 355 Abs 1 EO in der Fassung

UWG-Nov. 1980), hat nicht mehr der Grundsatz zu gelten, daß nach Bewilligung der Exekution eine Strafe wegen

neuerlichen Zuwiderhandelns erst nach Zustellung des Exekutionsbewilligungsbeschlusses verhängt werden darf.
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